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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Sicherheitspolizeigesetz, das 
Polizeikooperationsgesetz und das Bundesgesetz über die Einrichtung und 
Organisation des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung geändert werden; Begutachtungsverfahren 
  
 
 
Das Bundeskanzleramt – Sektion III nimmt zu dem gegenständlichen Entwurf wie folgt 
Stellung: 
 
Zu Art. 1 Z 1 (§ 10 Abs. 2 Z 5a SPG): 

Es wird angeregt, die Mitwirkungsbefugnisse des Bundeskanzleramtes (z.B. § 41 

AusG 1989) im Gesetzestext explizit zu erwähnen und die Bestimmung daher um 

folgende Wortfolge zu ergänzen: 
„5a. die Mitwirkung an der Feststellung der geistigen und körperlichen Eignung von Organen des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes und Aufnahmewerbern in den Exekutivdienst unbeschadet der 

Mitwirkungsbefugnisse des Bundskanzleramtes nach dem Ausschreibungsgesetz 1989 (AusG), BGBl. 

Nr. 85.“ 

 

Zu Art. 1 Z 2 (§ 10 Abs. 7 SPG): 

Der neu angefügte Abs. 7 soll die Verwendung besonders schutzwürdiger Daten nach 

§ 4 Z 2 DSG 2000, soweit diese zur Beurteilung der Eignung für den Exekutivdienst 

erforderlich sind, ermöglichen. 

Gemäß § 4 Z 2 DSG 2000 handelt es sich bei diesen „sensiblen Daten“ um Daten 

natürlicher Personen über ihre rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, 

Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse oder philosophische Überzeugung, Gesundheit 

oder ihr Sexualleben. 
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Durch den Verweis auf § 4 Z 2 DSG 2000 wird den Landespolizeikommanden die 

Erhebung und Verwendung grundsätzlich aller dort angeführten „sensiblen Daten“ 

gestattet. Aus ho. Sicht bestehen Zweifel, ob eine derart weitreichende Erhebung und 

Verarbeitung „sensibler Daten“ für die Beurteilung der Eignung für den Exekutivdienst 

von Relevanz ist.  

Gerade im Zusammenhang mit der Erhebung und Verwendung von „sensiblen Daten“ 

sollte auch auf eine derart allgemeine „Verweistechnik“ verzichtet werden und dem 

gesetzlichen Determinierungsgebot in besonderer Weise Rechnung getragen werden. 

Damit sollte auch gewährleistet sein, dass der Interpretationsspielraum möglichst gering 

gehalten wird. 

 

Unter einem ergeht die Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 

 
13. Oktober 2011 

Für den Bundeskanzler: 
PLEYER 
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